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RS OGH 1976/9/14 1AZR784/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.09.1976

Norm

ArbVG §109

Rechtssatz

Die nachträgliche Erklärung des Betriebsrates, er wolle keine rechtlichen Schritte wegen des unterbliebenen Versuchs

eines Interessenausgleichs unternehmen, ändert nichts an dem Bestehen des Anspruchs auf Nachteilsausgleich, der

einem Arbeitnehmer nach § 113 Abs 3 BetrVG erwachsen ist.

Schlagworte

*D*
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